
 
Kleine Anfrage 
des Abg. Mathias Wagner (Taunus) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
vom 11.08.2010 
betreffend Rückstand Hessens bei der Integrationsquote von  
Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
und  
Antwort  
der Kultusministerin  
 
 
 

Vorbemerkung der Fragesteller: 
Die Dokumentation Nummer 189 "Sonderpädagogische Förderung in Schulen 
1999 bis 2008" vom März 2010 der Kultusministerkonferenz zeigt unter anderem 
die Integrationsquote von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf in Regelschulen auf. Während die Integrationsquote bundesweit von 
11,6 v.H. im Jahr 1999 auf 18,4 v.H. im Jahr 2008 gestiegen ist, hat sie sich in 
Hessen im gleichen Zeitraum lediglich von 10 auf 11 v.H. erhöht. 

 
Vorbemerkung der Kultusministerin:  
Die in der Vorbemerkung aufgeführten Integrationsquoten - bundesweit 
bzw. das Land Hessen betreffend - halten einer kritischen Hinterfragung 
nicht stand. 
 
Zu berücksichtigen sind in diesem Zusammenhang folgende Aspekte: 
 
Eine Vergleichbarkeit der Integrationsquoten zwischen den Bundesländern 
ist aufgrund nicht vergleichbarer Angebote in der sonderpädagogischen 
Förderung und aufgrund der Verschiedenheit der Bezugsgrößen derzeit nur 
mit Vorbehalten möglich. 
 
Der Berechnung der Integrationsquote liegen die auf Seite 117 der zitierten 
KMK-Dokumentation Nummer 189 "Sonderpädagogische Förderung in 
Schulen 1999 bis 2008" genannten Zahlen zu Grunde. Demnach gab es in 
Deutschland im Jahr 1999 eine Gesamtschülerzahl von 9.198.679 (Vollzeit-
schulpflicht - Klassenstufen 1 bis 9/10 und Förderschulen). Im Jahr 2008 
betrug diese Zahl "lediglich" 7.990.121. Dies entspricht einem Rückgang 
um 13,14 v.H. In Hessen gingen die Schülerzahlen im gleichen Zeitraum 
von 631.934 auf 600.947 zurück. Dies entspricht einer Quote von 4,9 v.H. 
Bei einem derart ungleichen Schülerrückgang haben prozentuale Steige-
rungsraten bezogen auf das gleiche Zahlenmaterial wenig Aussagekraft. 
 
Würde man die Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen, bei denen die 
Feststellung von sonderpädagogischem Förderbedarf nicht nötig ist, die aber 
gleichwohl eine ambulante oder präventive Unterstützung benötigen und 
erhalten - beispielsweise ambulante Förderung von Hör- und Sehgeschädig-
ten und Förderung in Kleinklassen für Erziehungshilfe und Sprachheilbedarf 
- mit einbeziehen, ließe sich für Hessen eine Integrationsquote von 29 v.H. 
errechnen.  
 
Gemäß § 3 Absatz 6 des Hessischen Schulgesetzes (HSchG) hat die Schule 
die Aufgabe, drohendem Leistungsversagen und anderen Beeinträchtigungen 
des Lernens, der Sprache sowie der körperlichen, sozialen und emotionalen 
Entwicklung mit vorbeugenden Maßnahmen entgegenzuwirken.  
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Die Hessische Landesregierung hat im Bereich der sonderpädagogischen 
Förderung stets großen Wert auf ambulante und präventive Systeme gelegt. 
Schülerinnen und Schüler, bei denen kein sonderpädagogischer Förderbedarf 
festgestellt wurde, müssen nicht im Gemeinsamen Unterricht gefördert wer-
den. D.h. Schülerinnen und Schüler, die nicht exkludiert werden, müssen 
später nicht inkludiert werden. Dies erklärt die relativ geringe Inklusions-
quote. Für die hessische Schulpolitik gilt der Grundsatz: Qualität geht vor 
Quantität.    
 
Diese Vorbemerkungen vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage 
wie folgt: 
 
Frage 1. Wie beurteilt die Landesregierung die in der Zeit von 1999 bis 2008 nur minimal 

gestiegene Integrationsquote in Hessen? 
 
Die in der Vorbemerkung aufgeführten  "Integrationsquoten" - bundesweit 
bzw. das Land Hessen betreffend - haben geringen Aussagewert. 
 
In Abhängigkeit von der gewählten Bezugsgröße lässt sich für Hessen auf-
grund der Zahlen der gleichen KMK-Dokumentation ein anderes, gegenteili-
ges Bild zeichnen.  
 
Ein geeigneter Vergleich zwischen den Bundesländern stellt das Verhältnis 
von Schülerinnen / Schülern an Förderschulen zur Gesamtschülerzahl dar. 
Diese "Förderschulbesuchsquote" lag in Hessen im Jahr 1999 bei 3,55 v.H. 
(bundesweit 4,51 v.H.) und im Jahr 2008 bei 4,31 v.H. (bundesweit  
4,92 v.H.). Hessen lag in 1999 unter den Bundesländern damit auf Platz 3 
und in 2008 auf Platz 4. Einzelheiten diesbezüglich sind Anlage 1 zu ent-
nehmen.  
 
Dieser Vergleich unter den Bundesländern verdeutlicht, wie viel Wert Hes-
sen auf die präventive und ambulante Arbeit und die Haltekraft der allge-
meinen Schule legt und wie qualitativ hochwertig diese Unterstützungssys-
teme arbeiten. 
 
Frage 2. Wie erklärt die Landesregierung den Rückstand Hessens (Bundesweit plus 6,8 v.H., 

Hessen plus 1,0 v.H.)? 
 
Auf die Antwort zu Frage 1 sowie auf die Vorbemerkung der Kultusministe-
rin auf diese Anfrage wird verwiesen.  
 
Frage 3. In welcher Form und mit welchen Maßnahmen wird die Landesregierung den 

bildungspolitischen Teil der UN-Behindertenrechtskonvention (insbesondere § 24) 
umsetzen? 

 
Das "Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen" (Behindertenrechtskonvention 
- VN-BRK) wurde durch die Bundesrepublik Deutschland ratifiziert.  
 
Das Land Hessen ist wie auch die anderen Bundesländer verpflichtet, Maß-
nahmen umzusetzen, damit Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen 
gleichberechtigt mit anderen einen Zugang zu einem integrativen, hochwer-
tigen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben. Dies 
bedeutet für die Hessische Landesregierung, die Weiterentwicklung der 
Sonderpädagogik auf hohem Niveau fortzusetzen.  
 
Die Hessische Landesregierung hat es sich, wie in der Koalitionsvereinba-
rung von CDU und FDP vom 30. Januar 2009 festgeschrieben, zum Ziel 
gesetzt, die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf, die an Regelschulen unterrichtet werden, zu erhöhen. Die 
Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen erhal-
ten umfassend oder teilweise im inklusiven / gemeinsamen Unterricht mit 
zusätzlichen Förderangeboten an allgemeinen Schulen wohnortnah einen 
hochwertigen Unterricht. Aber auch Förderschulen werden in Hessen wei-
terhin ein attraktives Bildungsangebot darstellen: Die Förderschule ist für 
viele Schülerinnen und Schüler der geeignete "Förderort" und wird von 
vielen Eltern als die für ihre Kinder geeignete Schule gewählt.  
 
Das "Wohl des Kindes" hat bei allen Entscheidungen Vorrang, so wie es in 
Artikel 7 des Übereinkommens festgeschrieben ist.  
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Um das Ziel der Landesregierung zu erreichen, wird es befürwortet, wenn 
Schulträger Regelschulangebote und Förderschulangebote unter einem Dach 
in ihren Schulentwicklungsplanungen als wichtigen Schritt zu größerer Ge-
meinsamkeit aufnehmen. Das Präsidium der Kultusministerkonferenz hat in 
seiner Sitzung am 12. Juni 2008 die Einsetzung einer befristeten Arbeits-
gruppe "Sonderpädagogik" beschlossen und den Auftrag erteilt, die "Emp-
fehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen der Bundes-
republik Deutschland (1994)" fortzuschreiben. 
 
In dieser Arbeitsgruppe, in der maßgeblich auch Vertreter des Hessischen 
Kultusministeriums mitgewirkt haben, ist das Diskussionspapier "Pädagogi-
sche und rechtliche Aspekte der Umsetzung des Übereinkommens der Ver-
einten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (VN-BRK) in der schulischen Bildung" erarbeitet worden 
(vgl. Anlage 2). Am Diskussionspapier haben neben den sonderpädagogi-
schen Fachreferenten sowohl Juristen als auch Fachreferenten der allgemei-
nen und beruflichen Schulformen der Bundesländer mitgearbeitet.  
 
Die Amtschefkonferenz der Kultusministerkonferenz KMK hat am 29. April 
2010 diesem Diskussionspapier zugestimmt.  
 
Das deutschlandweit abgestimmte Diskussionspapier legt die Positionierung 
der Kultusministerkonferenz (KMK) für die Weiterentwicklung der sonder-
pädagogischen Förderung und der inklusiven Beschulung. Es dient als Ori-
entierung bei der weiteren Überarbeitung der "Empfehlungen zur sonderpä-
dagogischen Förderung in den Schulen der Bundesrepublik Deutschland". 
 
Grundsatzentscheidungen angesichts der Behindertenrechtskonvention wird 
es jedoch erst geben, wenn alle Anliegen der Beteiligten berücksichtigt wer-
den können. Diskussionsgrundlage sind die bereits eingeholten Positionen 
der Interessens- und Betroffenenverbände und die fachlichen Empfehlungen 
für die sonderpädagogische Förderung der Kultusministerkonferenz (KMK). 
 
Im Schuljahr 2009/2010 wurden - auch mit Blick auf die Behindertenrechts-
konvention - im Lehrerzuweisungserlass 50 zusätzliche Stellen für den ge-
meinsamen Unterricht eingesetzt, um dem qualifizierten Wahlrecht der El-
tern auf gemeinsamen Unterricht gemäß § 54 Abs. 3 Hessisches Schulgesetz 
noch besser entsprechen zu können. Die Gesamtstellenzahl für den gemein-
samen Unterricht beläuft sich damit derzeit auf 571,6. Die Zahl von Ableh-
nungen von Maßnahmen des Gemeinsamen Unterrichts ist zurückgegangen. 
Im Schuljahr 2009/2010 befanden sich 3.601 Schüler(innen) mit festgestell-
tem sonderpädagogischen Förderbedarf im gemeinsamen Unterricht - mehr 
als je zuvor. 
 
In einem weiteren Schritt wurden zur Sicherstellung einer frühzeitigen, 
transparenten Entscheidung über die Feststellung sonderpädagogischen För-
derbedarfs und den geeigneten "Förderort" die Frist zur Antragsstellung 
grundsätzlich vom 15. Januar auf den 15. Dezember des Vorjahres vorver-
legt. Es wurde festgeschrieben, dass Entscheidungen für den Gemeinsamen 
Unterricht grundsätzlich bis zum 30. April eines Jahres im Staatlichen 
Schulamt zu treffen sind. Damit soll eine frühzeitige Planungssicherheit aller 
am Verfahren Beteiligten gewährleistet werden. 
 
Mit Beginn des laufenden Schuljahrs hat das "Projektbüro Inklusion" des 
Hessischen Kultusministeriums darüber hinaus damit begonnen, ein Gesamt-
konzept zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen unter Einbeziehung der Schulträger und der Jugendhilfe 
auf der Grundlage von Qualitätsstandards der Förderung und unter Berück-
sichtigung des weit entwickelten Fördersystems in Hessen durch 122 Bera-
tungs- und Förderzentren (BFZ), rund 700 Schulen mit Gemeinsamem Un-
terricht sowie der neuen Förderschulen mit ihren neuen Formen zu erarbei-
ten. 
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Frage 4. In welcher Form soll die Inklusion im neuen Hessischen Schulgesetz verankert 

werden? 
 
Die Novellierung des Hessischen Schulgesetzes ist derzeit in Arbeit. Aussa-
gen hierzu sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.  
 
Wiesbaden, 14. September 2010 

Dorothea Henzler 
 
 
Anlagen 
 
Die Anlagen können in der Bibliothek 
des Hessischen Landtags eingesehen  
oder im Internet im Dokumentenarchiv  
(www.Hessischer-Landtag.de) abgerufen  
werden.  
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Pädagogische und rechtliche Aspekte der Umsetzung d es  

Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 13. Dezem ber 2006  

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Beh indertenrechtskonven-

tion - VN-BRK) in der schulischen Bildung 

(Stand: 29.04.2010) 

 

 

Diskussionspapier der Kultusministerkonferenz 

für die Fachtagung der Kultusministerkonferenz am 2 1./22.06.2010, Bremen 
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Die Behindertenrechtskonvention ist das erste universelle Rechtsdokument, das die beste-

henden Menschenrechte - bezogen auf die Lebenssituation von Menschen mit Behinderun-

gen - stärkt und konkretisiert. Sie garantiert ihnen die bürgerlichen, politischen, wirtschaftli-

chen, sozialen und kulturellen Menschenrechte. Ziel der Behindertenrechtskonvention ist es, 

eine volle und gleichberechtigte Teilhabe an allen Menschenrechten und Grundfreiheiten für 

alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die 

Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern (vgl. Art. 1 VN-BRK), sowie ihre Dis-

kriminierung in der Gesellschaft zu unterbinden. Das Übereinkommen und das Fakultativpro-

tokoll sind Bestandteile innerstaatlichen Rechts. Die deutsche Rechtslage entspricht grund-

sätzlich den Anforderungen des Übereinkommens.  

Das Übereinkommen setzt wichtige Impulse für weitere Entwicklungsprozesse mit dem Ziel 

der aktiven gesellschaftlichen Teilhabe aller Menschen mit Behinderungen. Die Behinderten-

rechtskonvention ist für alle Träger öffentlicher Gewalt und damit für den Bund, die Länder 

und die Kommunen völkerrechtlich verbindlich. Soweit die schulische Bildung betroffen ist, 

liegt die Umsetzung nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes vor allem in Händen 

der Länder und der Kommunen. Artikel 24 des Übereinkommens begründet für die schuli-

sche Bildung eine staatliche Verpflichtung, die dem Vorbehalt der progressiven Realisierung 

unterliegt. Das heißt, dass die Verwirklichung nicht innerhalb eines kurzen Zeitraums erreicht 

werden kann und dass eine Konkurrenz zu anderen gleichrangigen staatlichen Aufgaben 

besteht. Die Umsetzung des Übereinkommens ist damit als gesamtgesellschaftliches kom-

plexes Vorhaben längerfristig und schrittweise angelegt. Subjektive Rechtsansprüche wer-

den erst durch gesetzgeberische Umsetzungsakte begründet. 



3 
 

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen haben ein Recht auf Bildung  

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen haben ein Recht auf schulische Bildung. Der 

Behindertenbegriff des Übereinkommens ist ein offener, an der Teilhabe orientierter Begriff. 

Er umfasst für den schulischen Bereich behinderte Schülerinnen und Schüler ohne sonder-

pädagogischen Förderbedarf ebenso wie Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf.  

In Deutschland gibt es in allen Ländern - auch für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 

- die allgemeine Schulpflicht. Für alle Kinder und Jugendlichen geht damit das Recht auf eine 

unentgeltliche, angemessene schulische Bildung, Förderung und Unterstützung einher. Nie-

mand wird wegen seiner Behinderung von Bildung und Erziehung ausgeschlossen.  

Bildung ist ein elementarer Bestandteil der Behindertenrechtskonvention. Der Artikel 24 des 

Übereinkommens bezieht sich auf das gesamte Bildungswesen und schließt das lebenslan-

ge Lernen ein. Bildung eröffnet individuelle Lebenschancen, sie ist der Schlüssel zur Selbst-

bestimmung und aktiven Teilhabe. Bildung ist eine Voraussetzung, um eigenverantwortlich 

an Gesellschaft, Kultur, Erwerbsleben und Demokratie teilzuhaben.  

Auch wenn Schule nicht alles leisten kann und nicht der einzige Akteur bei der Umsetzung 

des Übereinkommens ist, stellt die Behindertenrechtskonvention eine zentrale Herausforde-

rung für die Bildungspolitik dar. 

 

Ziel ist der Ausbau des gemeinsamen Lernens von Kin dern und Jugendlichen mit und 

ohne Behinderung 

Zentrales Anliegen der Behindertenrechtskonvention in der Bildung ist die Einbeziehung von 

Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in das allgemeine Bildungssystem und damit 

auch das gemeinsame zielgleiche oder zieldifferente Lernen von Schülerinnen und Schülern 

mit und ohne Behinderungen (vgl. Art. 24 Abs.1 VN-BRK) in der allgemeinen Schule1. Eine 

solche inklusive Bildung ist ein ständiger Prozess, der hochwertige Bildung für alle gewähr-

leisten soll. Gruppen, in denen Vielfalt anerkannt und wertgeschätzt wird, bieten Chancen für 

alle Kinder, ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln. Die Länder stellen sich ausdrücklich

                                                 

1 
Allgemeine Schulen sind die allgemein bildenden und die berufsbildenden Schulen ohne Förderschulen oder Förderzentren.
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diesen Herausforderungen und dem damit verbundenen pädagogischen Perspektivwechsel 

bezogen auf Kinder mit Behinderungen.  

Alle Schulgesetze der Länder sehen das gemeinsame Lernen von behinderten und nichtbe-

hinderten Schülerinnen und Schülern vor. Die Behindertenrechtskonvention macht keine 

Vorgaben darüber, auf welche Weise gemeinsames Lernen zu realisieren ist. Aussagen zur 

Gliederung des Schulwesens enthält die Konvention nicht. Die Schulorganisation, die Richt-

linien, Bildungs- und Lehrpläne, die Pädagogik und nicht zuletzt die Lehrerbildung sind per-

spektivisch so zu gestalten, dass an den allgemeinen Schulen ein Lernumfeld geschaffen 

wird, in dem sich auch Kinder und Jugendliche mit Behinderungen bestmöglich entfalten 

können und ein höchstmögliches Maß an Aktivität und gleichberechtigter Teilhabe für sich 

erreichen..  

Innerhalb des allgemeinen Bildungssystems werden angemessene Vorkehrungen getroffen, 

um eine erfolgreiche Bildung für alle Kinder und Jugendlichen zu sichern. Erfolgreiche Bil-

dung bezieht sich nicht allein auf den Schulabschluss, sondern immer auch auf den individu-

ellen Bildungserfolg mit dem Ziel, durch eine umfassende Persönlichkeitsentwicklung, durch 

den Erwerb lebenspraktischer, sozialer, kognitiver und personaler Kompetenzen und die Fä-

higkeit zu einer selbstbestimmten Lebensführung eine aktive Teilhabe an der Gesellschaft zu 

ermöglichen.  

Für die schulische Bildung und Erziehung wird zunächst das allgemeine Curriculum 

zugrunde gelegt. Neben gemeinsamen ist auch individuellen Bildungs- und 

Erziehungsbedürfnissen Rechnung zu tragen: Darunter sind auch solche besonderer Art zu 

verstehen, für deren Einlösung die Bereitstellung spezieller Mittel, Methoden und Formen 

erforderlich ist. Die Lehrkräfte haben im Rahmen eines kontinuierlichen Prozesses 

gemeinsam mit den jungen Menschen und ihren Eltern sowie unter Einbindung des weiteren 

schulischen Personals die Aufgabe, die in den Curricula beschriebenen Ziele und 

Kompetenzen mit den individuellen Bildungs- und Entwicklungszielen sowie den Förder- und 

Unterstützungsmaßnahmen zu verknüpfen. Dabei werden die Inhalte, Themen und Formen 

des gemeinsamen sowie des individuellen schulischen Lernens festgelegt. Die Lernstands- 

und Leistungsmessung sowie die Leistungsbewertung müssen auch in Bezug auf diese 

individuellen Ziele erfolgen. 

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sollen möglichst in ihrer örtlichen Gemeinschaft  

und ihrer gewohnten Umgebung zur Schule gehen können. In solchen Zusammenhängen ist 

es vielfach leichter möglich, die Lebens- und Sozialraumbezüge junger Menschen mit Behin-

derungen zu erhalten und ihnen Gelegenheit zu geben, diese Bezüge auf der Grundlage 

ihrer Bedürfnisse weiterzuentwickeln. Für den Fall, dass ein entsprechendes schulisches 

Angebot nicht vorgehalten wird, muss wie bisher die Erreichbarkeit der Schule durch geeig-

nete und zumutbare Schülerbeförderung sichergestellt werden. 
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Eine Schulkultur und ein schulisches Umfeld zu gestalten, die alle Schülerinnen und Schüler 

einbeziehen, die Gesundheit fördern, die Schutz bieten, die die Lernenden stärken und die 

ihre Familien und Gemeinschaften einbinden, erfordert die Beteiligung der Zivilgesellschaft 

ein. Sonderpädagogische Förderung leistet bei der schulischen Bildung und Erziehung von 

Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf unmittelbar an der 

allgemeinen Schule oder in Kooperation mit Lehrerinnen und Lehrern der allgemeinen 

Schule ihren schüler- und damit systembezogenen Beitrag zur individuellen Förderung.  

Für die Verwirklichung inklusiver Bildung ist das Zusammenwirken der allgemeinen 

Pädagogik mit der Sonderpädagogik unabdingbar. Sie gestalten miteinander unter 

Berücksichtigung der jeweiligen berufsspezifischen Kompetenzen diesen gemeinsamen 

Lernraum. Die Lehrkräfte aller Schularten sollen in den verschiedenen Ausbildungsphasen 

für den gemeinsamen Unterricht aller Schülerinnen und Schüler vorbereitet und fortgebildet 

werden, um die erforderlichen Kompetenzen zum Umgang mit unterschiedlichsten 

Ausprägungen von Heterogenität zu erwerben. 

 

Sonderpädagogische Förderung entwickelt sich weiter  

Unabhängig vom Förderort ist Ziel der Sonderpädagogik die bestmögliche Förderung der 

betroffenen Schülerinnen und Schüler. Sie orientiert sich am Prinzip von Aktivität und 

Teilhabe, nicht am Prinzip der Fürsorge. Im Zusammenhang mit inklusiven schulischen 

Angeboten werden die Begrifflichkeiten des sonderpädagogischen Förderbedarfs und die 

Systematik der Förderschwerpunkte weiterentwickelt. 

Bildungsprozesse nehmen weit vor der Schule ihren Anfang. Dem vorschulischen Bereich ist 

unter den Gesichtspunkten der Prävention und frühzeitigen Intervention mit Hilfe 

qualifizierten Personals verstärkte Aufmerksamkeit zuzuwenden. Konzepte einer umfassen-

den frühen Förderung in allen Entwicklungsbereichen werden in Kooperation mit den hierfür 

zuständigen Trägern weiterentwickelt. 

Eine besondere Herausforderung besteht für berufliche Schulen, weil sie unmittelbar mit dem 

Arbeitsmarkt verbunden sind. Berufliche Schulen ermöglichen Zugänge zu Ausbildung, Ar-

beitswelt und Beschäftigung. Ihr Erfolg ist daher in einer besonderen Weise mit der gesamt-

gesellschaftlichen Aufgabe insbesondere der Wirtschaft verknüpft, Ausbildungs- und Ar-

beitsplätze für junge Menschen zu schaffen. Der Übergang in das Berufsleben mit dem Ziel 

der aktiven Teilhabe ist durch frühe, also schon in der Sekundarstufe I einsetzende Berufs-

orientierung, individuelle Förderung und begleitende Maßnahmen in Zusammenarbeit mit 

den berufsbildenden Schulen, der Agentur für Arbeit, den Integrationsfachdiensten und an-

deren Partnern anzustreben.  
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Förderschulen zeichnen sich durch ihre spezifischen sonderpädagogischen Bildungs-, 

Beratungs- und Unterstützungsangebote aus. Sie arbeiten mit Partnern aus Medizin, Sozial- 

oder Jugendhilfe eng zusammen.  Förderschulen mit spezifischen sonderpädagogischen 

Förderschwerpunkten sind sowohl Lernorte mit eigenen Bildungsangeboten als auch 

Kompetenz- / Förderzentren (in den Ländern gibt es unterschiedliche Bezeichnungen) mit 

sonderpädagogischen Angeboten in den allgemeinen Schulen. Damit sind sie je nach Bedarf 

alternative oder ergänzende Lernorte. Sie können – auch als Kompetenz- / Förderzentren – 

eigene Bildungsangebote vorhalten und unterstützen die schulische Förderung von Kindern 

und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf an der allgemeinen Schule. Die 

Professionalität der Sonderpädagogen ist zu sichern und durch kollegialen Austausch, Fort- 

und Weiterbildung zu ermöglichen. 

Die Entwicklung, Profilierung und Professionalisierung von Kompetenz- / Förderzentren kann 

einen erforderlichen und schrittweisen Umgestaltungsprozess der allgemeinen Schulen zu 

inklusiven Bildungseinrichtungen unterstützen.  

Förderschulen können in der allgemeinen Schule aufgehen. Sie können sich aber auch 

umgekehrt für Schülerinnen und Schüler ohne Behinderung öffnen, um auch dort 

gemeinsames Lernen zu ermöglichen. 

 

Als schulische Bildungseinrichtungen können Kompetenz- / Förderzentren oder Förderschu-

len sich im Sinne dieses Prozesses inhaltlich und organisatorisch weiterentwickeln und u.a. 

- die sonderpädagogische Förderung von Schülerinnen und Schülern durchführen, begleiten 

und deren Qualität sichern,  

- in regionalen Zusammenhängen unterstützende Dienstleistungen für die allgemeinen 

Schulen bündeln und koordinieren,  

- Kooperationen mit der allgemeinen Schule ausbauen, 

- bei präventiven Aufgaben mitwirken, 

- Begegnungen mit Rollenvorbildern ermöglichen, 

- Akzeptanz von Verschiedenheit erreichen, 

- im kollegialen fachlichen Austausch und im wissenschaftlichen Diskurs Professionalität 

weiterentwickeln,  

- am Kompetenztransfer mitwirken,  

- sich mit anderen Hilfen vernetzen.  
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Das sonderpädagogische Angebot wird durch weitere Angebote anderer Kostenträger  

ergänzt, u.a. durch Schulassistenz, sozialpädagogische, medizinisch-therapeutische und 

pflegerische Leistungen. 

 

Die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schule und auße rschulischen Partnern stärken 

Bei der Frage der Entscheidung über den Lernort müssen die Vorstellungen der Eltern sowie 

der Schülerinnen und Schüler angemessen berücksichtigt werden. Entscheiden sich die El-

tern eines Kindes mit einer Behinderung oder mit sonderpädagogischem Förderbedarf für ein 

gemeinsames Lernen mit nichtbehinderten Schülerinnen und Schülern in der allgemeinen 

Schule, so ist diese der vorrangige Lernort. Dies erfordert auf jeden Fall eine eingehende 

Prüfung des Elternwunsches und eine für die Beteiligten  transparente Auseinandersetzung 

mit dem durch den Wunsch auf gemeinsame Beschulung zum Ausdruck gebrachten elterli-

chen Erziehungsplan (vgl. BVerfG vom  8. Oktober 1997,  1 BvR 9/97). 

Die Frage der bestmöglichen schulischen Bildung von jungen Menschen mit Anspruch auf 

sonderpädagogische Bildungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote wird in jedem 

Einzelfall nach Maßgabe des jeweiligen Landes entschieden. Die schulische Bildung und 

Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen sollen in einem Umfeld 

geschehen, das die bestmögliche Bildung und Erziehung gestattet. Bei allen schulischen 

Maßnahmen und Entscheidungen steht das Kindeswohl im Vordergrund. Die Rechte der 

Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen und die Rechte der Mitschülerinnen und 

Mitschüler sind zu berücksichtigen. 

Sonderpädagogische Förderung erfordert sowohl in der allgemeinen als auch in der 

Förderschule die kontinuierliche Auseinandersetzung mit der individuellen Lernausgangslage 

und Lernentwicklung und eine darauf bezogene Lern- und Förderplanung; sie erfolgt auf der 

Grundlage einer person- und umfeldbezogenen Diagnostik. Vor diesem Hintergrund werden 

neben den notwendigen pädagogischen Maßnahmen ggf. auch sonstige Maßnahmen durch 

außerschulische Partner (z. B. Pflege nach Maßgabe der dafür geltenden Regelungen) in 

der Schule berücksichtigt. .Die Kinder und Jugendlichen und ihre Eltern sind Mitwirkende, 

Mitgestalter und Partner in schulischen Bildungsprozessen. Außerschulische Partner, 

insbesondere Träger der Sozial- und der Jugendhilfe, die gesetzliche Sozialversicherung 

sowie die Arbeitsverwaltung werden einbezogen. 

 

Die für Bildung Verantwortlichen nehmen die  Heraus forderungen der Behinderten-

rechtskonvention an 

Die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zur sonderpädagogischen Förderung vom 6. 

Mai 1994 bilden die Grundlage für die Ausgestaltung der sonderpädagogischen Förderung in 
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den Ländern der Bundesrepublik Deutschland. Sie haben in allen Ländern zu einer Pluralität 

der Förderorte und zu einer Vielfalt der Organisationsformen für die sonderpädagogische 

Förderung geführt. 

Die wesentlichen Merkmale der Empfehlungen von 1994 sind: 

- der Wandel von einer institutionsbezogenen zu einer personenbezogenen Sichtweise, 

- die Ablösung des Begriffs „Sonderschulbedürftigkeit“ durch den Begriff „Sonderpädagogi-

scher Förderbedarf“,  

- die besondere Bedeutung der individuellen Förderung, 

- die Betonung der Zuständigkeit der allgemeinen Schule als Förderort bei sonderpädagogi-

schem Förderbedarf und 

-  die Subsidiarität sonderpädagogischer Förderung. 

Die Empfehlungen von 1994 werden der Intention der Behindertenrechtskonvention entspre-

chend weiterentwickelt. Dabei werden die in den letzten Jahren gemachten Erfahrungen, vor 

allem mit dem integrativen Unterricht, berücksichtigt. 

Das übergreifende Ziel der Überarbeitung liegt darin, das individuelle Recht auf gleichbe-

rechtigten Zugang zum allgemeinen Bildungssystem für Kinder und Jugendliche mit sonder-

pädagogischem Förderbedarf zu sichern und ihnen damit gleichberechtigte, selbstbestimmte 

und aktive Teilhabe an Bildung, Arbeit und am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Die 

Kompetenzen der allgemeinen Schule im Umgang mit der Heterogenität der Schülerschaft 

sind ebenso wie ihre Einstellungen zur Akzeptanz von Verschiedenheit zu stärken. Die Er-

weiterung des Angebots sonderpädagogischer Förderung in einer zunehmend inklusiven 

allgemeinen Schule ist eine komplexe und kontinuierliche Aufgabe. Dies erfordert einen Ges-

taltungsprozess, der von den bestehenden Strukturen, den gegebenen finanziellen und per-

sonellen Ressourcen, den vorhandenen Kompetenzen und den Haltungen der Akteure aus-

geht und diese weiterentwickelt. 

Die Weiterentwicklung eines Bildungssystems, in dem Schülerinnen und Schüler mit Behin-

derungen mit anderen gemeinsam leben und lernen, ist somit ein wichtiges Anliegen für die 

Bildungspolitik; auf der Ebene der Lehr- und Lernforschung stellt sie eine zentrale Heraus-

forderung an die Erziehungswissenschaften und die Lehrerbildung dar. Bei der Entwicklung 

von „Konzepten auf dem Weg“ gilt es, so weit wie möglich offen zu sein, um Entwicklungs-

schritte im Sinne der Behindertenrechtskonvention zu ermöglichen.  

Die Akzeptanz von Anderssein und Verschiedenheit sowie der Umgang mit Vielfalt - das 
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Einbeziehen aller Menschen in die Gemeinschaft - sind gesellschaftliche Verpflichtung und 

Aufgabe. Die jeweiligen Ausprägungen kennzeichnen den Entwicklungsstand der 

Gesellschaft unter dem Blickwinkel des Miteinanders, der Solidarität, der Teilhabe und 

Teilnahme. In einem umfassenden bildungs- und sozialpolitischen Sinn ist darunter die 

gleichberechtigte und chancengerechte Partizipation unter barrierefreien Bedingungen am 

Leben in der Gesellschaft und am Arbeitsleben zu verstehen. Dabei ist es Ziel aller 

pädagogischen und darauf bezogenen Bemühungen, die jungen Menschen für diese 

Partizipation zu befähigen.  

Die Öffentlichkeit ist über den umfassenden Veränderungsprozess mit dem Leitbild von 

Teilhabe und Selbstbestimmung zu informieren. Dies schließt die Schulträger und andere 

Kostenträger ein. Dazu sind Entwicklungen zwischen den Ressorts Bildung, Jugend, 

Soziales und Arbeit abzustimmen. Die Kultusministerkonferenz wird ihrerseits dazu 

Gespräche mit der Gesundheitsministerkonferenz, der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 

sowie der Jugend- und Familienministerkonferenz führen.  

In diesen Veränderungsprozess und in eine differenzierte Bestimmung seiner Ziele wird die 

Kultusministerkonferenz im Rahmen ihrer Zuständigkeit die wesentlichen Akteure 

einbeziehen. Das sind die kommunalen und privaten Schul- bzw. Sachaufwandsträger, die 

Träger von Sozial- oder Jugendhilfe, die gesetzliche Sozialversicherung, die für die 

Berufsausbildung mitverantwortlichen Sozialpartner sowie insbesondere die Menschen mit 

Behinderungen und die sie vertretenden Organisationen. Gemeinsam mit ihnen werden 

sowohl die Schlussfolgerungen aus Art. 24 VN-BRK als auch die Rahmenbedingungen für 

hochwertigen gemeinsamen Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit und ohne 

Behinderungen in den Schulen herausgearbeitet. Das Ziel ist ein Schulsystem, das die 

individuellen Kompetenzen und Fähigkeiten aller Schülerinnen und Schüler, somit auch 

derjenigen mit Behinderungen, fördert und damit einen wesentlichen Beitrag zu ihrer 

weiteren persönlichen und beruflichen Entwicklung leistet. 

 

Veränderungsprozesse sind schrittweise und längerfr istig angelegt 

Das gemeinsame Lernen von behinderten und nichtbehinderten Schülerinnen und Schülern 

in der allgemeinen Schule erfordert personelle, sächliche und räumliche Grundlagen. Schritte 

zur Sicherung dieser Voraussetzungen sind von den Ländern und den Kommunen einzulei-

ten. Das allgemeine Bildungssystem ist aufgefordert, sich auf die Ausweitung seiner Aufga-

benstellungen im Sinne einer inklusiven Bildung und Erziehung vorzubereiten. Dies erfolgt im 

engen Zusammenwirken mit den unterschiedlichen Kosten- und Leistungsträgern. Insbeson-

dere sind die Träger von Eingliederungshilfen nach dem Sozialgesetzbuch entsprechend 

ihren jeweiligen Zuständigkeiten, Kompetenzen und Aufgaben frühzeitig einzubeziehen. Dies 

gilt insbesondere für Sicherstellung der Barrierefreiheit, Sicherstellung der Schülerbeförde-
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rung, Ausstattung mit vielfältigen Lehr- und Lernmitteln, Gewährleisten von Nachteilsaus-

gleich, Assistenz und angemessener Kommunikationsmöglichkeiten sowie das Einbeziehen 

anderer Fachdienste. Eine abgestimmte Regionalplanung und gemeinsame Umsetzungs-

konzepte der verschiedenen Kostenträger und sonstigen Beteiligten sind für diesen Prozess 

erforderlich. 

Alle Länder sind für den jeweiligen Verantwortungsbereich aufgefordert, eine Bestandsauf-

nahme vorzunehmen, Schritte der Weiterentwicklung festzulegen, entsprechende Maßnah-

men zu veranlassen und die ggf. erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. 

Gemeinsam mit allen Partnern sind die Rahmenbedingungen und Indikatoren für hochwerti-

gen Unterricht für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in allgemeinen Schulen und 

sonderpädagogischen Einrichtungen in den Ländern herauszuarbeiten. 


